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den 29# Juni 19^9•

Abschnitt c des Gemoin-

zu bemerken:
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GEMEINDE 
MUTTENZ

Traktandum 2.
Wir verweisen auf die joden Stimmberechtigten zugostellton ge

druckten Rechnungen und Berichte.
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9 den 15® Juli 
zur Behandlung

Traktandum 3.
Vom hiesigen Haus- und Grundbesitzervorein ist der Antrag un

terbreitet worden, § 3 des Tarifes für die Wassorabgabe an Private 
dahin abzuändern, dass der jährliche Mietzins für den Wassermesser 
von der Wasserversorgungskasse getragen werde. Don Haus-und Grund- 
besitzorveroin ist von Geneinderat nahe gologt worden, diesen Antrag 
zurückzuziehon, woil eine Schmälerung der Einnahmen dor Wasserkasse 
zwangsläufig zu einen Abbau dor Beitragsloistung an die Kanalisations
kasse führen würde, was zur Folge hätte, dass von Liegenschaftsbe- 
sitzer vernohrto Beiträge an das Kanalisationsuntornohnon verlangt 
werden müssten. Dor Haus- und Grundbcsitzerveroin beharrt jedoch 
auf seinem Anträge, weshalb dor Geneinderat die Angelegenheit der 
Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung unterbreitet. Schon in Jah
re 19^3 ist in Hinblick auf den günstigen Stand dor Wassorkasse ver
langt worden, man möge die Wassernosserniete reduzieren oder aufhe- 
bon. Damals hat der Gemeinderat aufmerksam gemacht, dass den Ein-

An dio
Gemeindekonmission
M u t t e, n z

Dor Geneinderat hat auf Freitag 
19^9 eine Einwohnergemeindeversamnlung angesetzt 
der nachstehenden Traktanden:

1. Protokoll.
2. Vorlage der Jahresrechnungon 19^+8.
3. Antrag des Haus- und Grundbesitzorvoroins auf Abschaf

fung der Wassormosser-Miete.
4., Erhebung von Gebühren für Krankenpflogeleistungen, 

Genehmigung des Tarifes.
5. Erwerb dos Schlachtlokalos Kirchplatz 15 zwecks 

Abbruch.
6. Genehmigung der Landkäufo im Rieser, Apfhalter, Kaibhag,

am Schützenhausweg und in der Kilchmatt.
7. Eingabe von Joseph und Hans Aymonod für Eröffnung einer 

Kiesgrube in der Lachnatt (§ 11, -7—1__2—1__ 
dogosetzos.)

8. Verschiedene^.
Zu den einzelnen Geschäften haben wir folgendes

Muttenz,

dß.
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der bisherigen Regelung festgohalten werden. Er empfiehlt der Ge
meindeversammlung, den Antrag des Haus- und Grundbesitzorveroins 
abzulehnen. I

nahmen aus Wassermesserniete auch erhebliche Ausgaben für den Unter
halt und die Erneuerung von Wassornessern gogenüberstehon. Die Le
bensdauer eines Wassermessors beträgt, wenn er alle 6 bis 8 Jahre 
revidiert wird, durchschnittlich 30 Jahre. Innert dieser Zeit soll
ten aus der Messerniete die Unterhaltskosten, Verzinsung und Amorti
sation bezahlt werden können. Vor dem Kriege und der Teuerung war 
dies möglich, heute, wo die Wassermessor rund das Doppelte kosten 
als in Jahre 1939, reicht die Miete nicht mehr aus, um die erwähnten 
Auslagen voll zu decken. Ein Verzicht auf die Wassornesserniete ist 
deshalb sachlich nicht begründet, besonders wenn man noch berücksich
tigt, dass sie trotz der grossen Teuerung seit Jahren unverändert ge
blieben ist. Der Umstand, dass die Einnahmen aus Wasserzinsen gut 
sind und der Stand der Wasserkasse im allgemeinen günstig ist, sollte 
nicht dazu verleiten, auf einen angemessenen Mietzins für die Wasser
uhren zu verzichten. Man sollte auch vermeiden, einem gut rentieren
den Geneindeunternehncn durch Abbau der Einnahmen Mittel zu entziehen. 
Ueborschüsse aus unserer Wasserversorgungskasso werden seit Jahren 
dem Kanalisationsunternehmen zugewiosen, das nur dadurch in der Lago 
ist alle Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen und die Bauschuldon an
gemessen zu amortisieren. Träger der Wasserkasse und Kanalisations
kasse sind in der Hauptsache die Liegenschaftsbositzor. Wenn auf der 
einen Seite durch Erlass der Wassermosserniote Erleichtrungen ge
schaffen werden, so wird man genötigt sein, den Ausfall wottzumachon 
durch vermehrte Abgaben an das Kanalisationsuntcrnehmen. Es ist 
nicht ausgeschlossen, dass bei einer Reduktion der Beiträge der Was
serkasse an das Kanalisationsunternehmen, das letztere dazu überge
hen müsste, in Form der Erhebung einer Schwemmgobühr oder auf ande
re Weise sich neue Einnahmen zu erschliessen, um den Verpflichtun
gen nachkomnon zu können, die sich ergeben aus der Verzinsung und 
Amortisation der Bauschulden und der Neuanlagen von Kanalisationen. 
Der Gerneindorat ist, wie bereits im Jahre 19^3 auch heute einstim
mig der Auffassung, es sollte auf den Antrag, für Uebernahme der 
Wassormessermiete durch die Wassorkasse, nicht oingotreton und an 
der bisherigen Regelung festgohalten werden. Er empfiehlt der Ge-
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Erläuterungen des Gemeinderates zu 
Traktandum 4

der Einwohnergemeindeversammlung vom 15- Juli 19^9*
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Im Jahre 19^5 sind auf Antrag des Gemeinderates zwei Diako
nissenschwestern angestellt worden zur Uebernahme des Krankenpflege
dienstes. Schon damals wurde in Aussicht genommen, einen Tarif ein
zuführen für Krankenpflegeleistungen, um auf diese Weise wenigstens 
einen Teil der Kosten wieder•einziehen zu können, die der Gemeinde 
entstehen für die Krankenfürsorgo. Inzwischen, und im besondern seit 
der katholische Krankenpflegeverein keine eigenen Krankenschwestern 
mehr hält, hat es sich gezeigt, dass der weitere Ausbau des Kranken
pflegodienstes durch die Gemeinde erwünscht ist. Die dadurch der 
Gemeinde entstehenden Mehrauslagen können aber nur verantwortet wer
den, wenn anderseits für Mehreinnahmen gesorgt wird. In den meisten 
Gemeinden ist das Krankenpflegewesen Sache privater Institutionen und 
in der Rogel gewähren die Gemeinden lediglich Beiträge an die damit 
verbundenen Kosten. Fast überall wird von Personen und Familien, die 
die Loistung der Krankenfürsorge beanspruchen, eine Entschädigung ver
langt, sei es in Form von regelmässigen Beiträgen an den Krankonpfle- 
geveroin, oder auf Grund eines Tarifes für Krankenpf logoloistungen. 
Dio Erhebung von Beiträgen für Krankenpflege ist auch deshalb er
wünscht, weil ein gewisser Selbstbehalt schützt vor ungebührlicher 
Inanspruchnahme dos Krankenpflegodionstes, ähnlich wie bei den Kran
kenkassen, die allgemein den Selbstbehalt oingoführt haben. Die Ueber
nahme eines Teils der Pflegckoston durch don Patienten odor dessen An
gehörige ist auch am Platzo als billiger Ausgleich gegenüber jenen 
Familien, 
spruch nehmen, 
moinden, stellen wir fest, dass Muttenz bedeutend mehr als jede ande
re Gemeinde ausgibt für Krankenfürsorge. Während bei uns die Kosten 
für Krankenfürsorge 1928 bloss Fr. 4-00.— betragen haben, belaufen 
sie sich heute auf über Fr. 13 300.—. Vergleichsweise sei erwähnt,

die wenig odor nie die Dienste der Krankenschwestern in An- 
Wonn wir Vergleiche anstellon mit andern Vorortsgo-

, stellen wir fest,
für Krankenfürsorge 1928bloss Fr
dass Binningen für Krankonfürsorge im Jahre I9U8 Fr. 6 250.— ausgoge- 
ben hat, Allschwil Fr. 6 220. — , Birsfeldon Fr. 7 230.--, Arlosheim 
Fr. 5 500.— und Münchenstoin Fr. 3 . Der Gemeinderat ist des
halb einstimmig der Auffassung, es sollte in Zukunft für die Kranken-

' pflogoloistungen ein Entgelt orhobon werden, um damit wenigstens einen 
Teil der Pflegekosten decken zu können. Er unterbreitet der Gemeinde
versammlung don bezüglichen Antrag und don Vorschlag, den Tarif für 
Krankenpflege wie folgt festzusetzon:

Allgemeine Pflege
Packungen, Wickel, Umschläge
Pflaster und Kataplasmen
Trocken Schröpfen
Blutig Schröpfen
Blutegel ansotzen
Einläufe
Spülungen
Tropfone inlauf
Wundbehandlungen
Injektionen
Massage
Leichonbesorgung
Nachtwachen
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Bemerkungen:Der vollständige gemeinderätlicho Bericht zu den Traktanden der Einwohnergemeindoversammlung kann auf der Gemeindeverwaltung unentgeltlich bezogen werden. Der Bezug wird jonen Stimmberechtigten empfohlen, die sich vor der Gemeindeversammlung über die zur Behandlung gelangenden Traktanden näher zu orientieren wünschen.

In Fällen, wo der Patient oder seine Angehörigen minderbemittelt*sind, 
soll der Gemoinderat auf Antrag der Krankenschwester befugt sein, das 
Pflogegeld ganz oder teilweise zu erlassen, jo nach den vorliegenden finanziellen Verhältnissen. Der Gomeinderat hat die Absicht, von dio-r 
ser Befugnis in allen jenen Fällen Gebrauch zu machen, wo die Erhebung 

. * der Pflegetaxe eine Familie empfindlich belasten würde.
Die Erhebung einer bescheidenen Pflcgetaxe erlaubt es der Gemeinde, den Krankonfürsorgedienst wenn nötig noch weiter auszu

bauen, um allen begründeten Begehren für Uebernahme von Pflegen entsprechen zu können. Gleichzeitig dürfte es auch möglich sein, einer hiefür geeigneten Schwester -das Amt einer Fürsorgeschwester zu übertragen, ohne befürchten zu müssen, die betreffende Krankenschwester 
zu stark belasten zu mü-ssen.



y
Blatt 4An die Gemeinde.komm!ssiqn

ausmachond

Traktandum 5«
Bekanntlich befinden sich auf dem Kirchplatz und zwar auf Allmend * 

noch einige kleinere Gebäude, deren Entfernung aus ästhetischen Grün
den sehr erwünscht ist. Darunter befindet sich auch das Schlacht
lokal Kirchplatz 15 9 im Eigentum des Hans Dreyer-Buser. Es besteht 
nun die Möglichkeit» beim Wiederaufbau der durch Brand teilweise zer
störten Liegenschaft; Kirchplatz 16 ein neues Schlachtlokal einzubauen 
und auf die Benützung des bisherigen im Gebäude Kirchplatz 15 zu ver
zichten. Der Gerneinderat hat mit dem Eigentümer Hans Dreyer-Buser 
Verhandlungen geführt, zwecks Ankauf des Gebäudes Kirchplatz 15» Es 
besteht die Möglichkeit, dieses Gebäude, das eine BrandlagerSchätzung 
von Fr. 6 200.— besitzt, zum Preise von Fr. 5 000.— käuflich zu er
werben. Der Gemeinderat erachtet diesen Preis als für die Gemeinde 
annehmbar und beantragt deshalb der Gemeindeversammlung, dem Kauf die 
Zustimmung zu erteilen und gleichzeitig den Gomeinderat zu ermächti
gen, das Gebäude nach Wiederaufbau der Liegenschaft Kirchplatz 16, 
spätestens aber nach dem 1. Januar 1951^ abbrechen zu dürfen. Durch 
den Abbruch des Gebäudes Kirchplatz 15 wird der Kirchplatz, der schon 
im jetzigen Zustand ein Schmuckstück unserer Gemeinde ist, noch ge
winnen .
Traktandum 6.

Im Zonenplan für das Gebiet Wartenborg ist vorgesehen, die Burg
haldenstrasse von der Liegenschaft Abt aufwärts so offen zu halten, 
dass der schöne Ausblick nicht durch Bauten oder Anlagen entzogen 
wird. Zur Durchführung dieser Absicht erachtet der Gemeinderat als 
zweckmässig, Land in diesem Gebiet zu erwerben, um es gelegentlich 
an jene Punkte umlegen zu lassen, wo die Erhaltung der freien Aussicht 
besonders erwünscht ist. Heute besteht dio Möglichkeit vom Eigentümer 
Eduard Meyer-Walterlin das Grundstück zwischen Riesor- und Burghalden
strasse. haltend 12 a h-2 m2 zum Preise von Fr. 8.— pro m2, ausmachond 
Fr. 9 9j6.— käuflich zu erwerben.

Im Gebiet Apfhalter und Brüggli muss dio Gemeinde in absehbarer 
Zeit ein neues Kleinkunderschullokal errichten, weil für jenes Gebiet, 
wo in den letzten Jahren viel gebaut worden ist, die bestehenden 
Kindergärten zu woit abgelegen sind. Geeignetes Bauland kann erwor
ben werden Ecke Apfhalterwog/Gartonstrasso und zwar im Ausmass von 
13 a 7h m2. Der jetzige Eigentümer Jakob Imhof-Niederhauser ist be
reit, dieses Grundstück der Einwohnersemoindo zum Preise von Fr. 12.- 
pro m2, ausmachend Fr. 16 h88.—, abzutreten.

Im Block zwischen Sandgrubonwog/Münchonstoinerstrasse und Roichon- 
steinerwog liegt Bauland im Ausmass von ca. 22000 m2. Da der betref
fende Block zu tief ist, um von den bestehenden Umfassungsstrassen 
rationell und zweckmässig aufgeteilt werdon zu können, hat der Genein- 
dorat den Eigentümern die Durchführung einer Baulandunlegung und dio 
Ausführung von Strassenanlagen empfohlen. Das Land befindet sich aber 
mit Ausnahme einer einzigen Parzelle in Besitze von Erbengemeinschaf
ten, die nicht über die nötigen Barmittel vorfügen, um die Umlegungs
und Strassonbaukosten docken zu können. Es ist deshalb der Einwohner
gemeinde nahe gelegt worden,,das Land käuflich zu erwerben, um selber 
die Aufteilung für Bauaroal durchzuführon. In den mit den verschie
denen Eigentümern geführten Verhandlungen konnte ein Kaufpreis von 
Fr. 9*50 pro m2 vereinbart worden, ausmachond für don ganzen Block 
Fr. 223 17h. — . Dieser Prois scheint dem Gomeinderat annehmbar und 
wird ermöglichen, das Land nach der Erschliessung für Bauzwecke zu ei
nem angemessenen Prois an Bauinterossonten weiter zu geben.



*

Blatt 5An die. Geneindekommission.

vereinbart

b &:

?
Der Verwalters

Mit vorzüglicher Hochachtung: 
Namens des Gemeinderatess 

Der Präsident;

vom anstossenden Grundstück 
Abschnitt,
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Für die Korrektion des Schützenhausweges musste von den anstossen
den Parzellen 713 im Eigentum der römisch katholischen Kirchgemeinde 
und 716, der Geschwister Weber, Areal, haltend 108 n2 erworben werden, 
wofür unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung

, ausmachend Fr. 1 J12.—, vereinbartein Preis von Fr» 1h-.— pro m2 
worden ist.

Für die Korrektion des obern Teilstückes des Rothausweges, muss
, im Eigentum der Fluor-Werke A.G., ein 

haltend 3 a 17 m2 erworben werden. In den mit der Firma 
geführten*Verhandlungen konnte ein Preis von Fr. ?• — pro m2 verein
bart werden, ausmachend Fr. 1 58?.—.

Der Gemeinderat beantragt, diesen Landkäufen die Genehmigung zu 
erteilen und den erforderlichen Kredit zu Lasten der Rechnung 19^9 zu 
bewilligen. Gleichzeitig wird um die Ermächtigung ersucht, für die 
Bezahlung der Kaufpreise die Aufnahme eines Darlehens in/der erforder- liehen Höhe zu bewilligen. bt C ' fr «yS
Traktandum 7« 1 ( b

Am 19» Mai 19^9 ist von Joseph und Hans Aymonod das Gesuch ge
stellt worden um Erteilung der Bewilligung zur Eröffnung einer Kies
grube in der Lachmatt, auf den Parzellen 2621 und2622, haltend zusam
men rund 2 ha. Der Gemeinderat hat das Begehren abgelehnt, aus Grün-
*stimmend waren auch die "Projekte für Errichtung eines Schwimmbades 
eines Waldfriedhofes und einer Schiessanlage in der Lachmatt. 
Folge ist vön den Herren Aymonod an den Gemeinderat ein Wiedererwä
gungsgesuch gerichtet und das Begehren gestellt worden, man möge die 
Angelegenheit der Gemeindeversammlung zum Entscheid unterbreiten. 
Gleichzeitig wurde von 22 Stimmberechtigten, gestützt auf § 11, Ab
schnitt c des Gemeindegesetzes, die Einberufung einer ausserordentli
chen Gemeindeversammlung verlangt, zwecks Behandlung des Konzessions
gesuches. Die Gemeindeversammlung hat deshalb über das Begehren zu 
entscheiden. Der Gemeinderat beantragt einstimmig Ablehnung des Kon
zessionsgesuches. § 65 des kant. Baugesetzes ermächtigt die Gemeinden, 
im Interesse der Orts- und Landschaftsbildes, die Erschliessung oder 
Erweiterung von Kiesgruben einzuschränken oder zu verbieten. Durch 
die Anlage einer/Kiesgrube in der Lachmatt, südlich der Geleise der 
Ueberlandbahn,würde das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigt. Es 
liegt deshalb im Interesse der Gemeinde, die Eröffnung einer Kiesgru
be in diesem Gebiet nicht zu gestatten, wozu sie nach den einschlä
gigen gesetzlichen Bestimmungen befugt ist.


